
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Martin Stümpfig 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 24.08.2017

Stromerzeugung aus Kohle in Bayern

Sofern keine statistischen Daten vorliegen, bitte ich um 
offizielle bzw. behördeninterne Abschätzungen. Bei zu-
kunftsgerichteten Fragen bitte ich um Angabe offizieller 
Zielsetzungen der Staatsregierung, hilfsweise um Progno-
sen, die nach Meinung der Staatsregierung eine realistische 
Planungsgrundlage darstellen oder um Erwartungen der 
Staatsregierung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie haben sich die durchschnittlichen Vollbenutzungs-
stunden der Kohlekraftwerke in Bayern in den einzel-
nen Jahren seit 2010 entwickelt?

2.  Wann wurden welche bayerischen Kohlekraftwerke 
zur vorläufigen oder endgültigen Stilllegung bei der 
Bundesnetzagentur angemeldet?

3  Sind der Staatsregierung Überlegungen bekannt, dass 
Betreiber bayerischer Kohlekraftwerke eine vorläufige 
oder endgültige Stilllegung bei der Bundesnetzagentur 
anmelden wollen?

4.  Welche Kohlekraftwerke mit welcher Leistung wurden 
in Bayern seit 2010 stillgelegt?

5.  Wurden bayerische Kohlekraftwerke durch Übertra-
gungsnetzbetreiber zum Redispatchbetrieb aufgefor-
dert und, wenn ja, welche Strommengen wurden in 
den einzelnen Jahren seit 2010 aufgrund von Redis-
patchanforderungen durch bayerische Kohlekraftwer-
ke produziert?

6.  Welche Kohlekraftwerke in Bayern sind nach Ein-
schätzung der Staatsregierung Grundlastkraftwerke?

7.  Mit welcher installierten Leistung und mit welcher 
Stromproduktion aus bayerischen Kohlekraftwerken 
rechnet die Staatsregierung in den Jahren 2023 bzw. 
2028?

8.  Wie hoch sind die Kapazitätsanteile der einzelnen bay-
erischen Kohlekraftwerke, die aufgrund von Wärmelie-
ferungen bei Überangebot im Stromnetz nicht kurzfris-
tig abschaltbar sind (sog. Must-run-Kapazitäten)?

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie 
vom 15.11.2017

1.  Wie haben sich die durchschnittlichen Vollbenut-
zungsstunden der Kohlekraftwerke in Bayern in 
den einzelnen Jahren seit 2010 entwickelt?

Eine definitionsgemäße Berechnung der Vollbenutzungs-
stunden auf Basis amtlicher Daten ist für Kohlekraftwerke 
nicht möglich, da die installierte Leistung der fossilen Strom-
erzeugungsanlagen in der amtlichen Statistik nicht erfasst 
wird.

2.  Wann wurden welche bayerischen Kohlekraftwer-
ke zur vorläufigen oder endgültigen Stilllegung bei 
der Bundesnetzagentur angemeldet?

Nach Auskunft der Bundesnetzagentur wurden bisher keine 
bayerischen Kohlekraftwerke zur vorläufigen oder endgülti-
gen Stilllegung angezeigt.

3.  Sind der Staatsregierung Überlegungen bekannt, 
dass Betreiber bayerischer Kohlekraftwerke eine 
vorläufige oder endgültige Stilllegung bei der Bun-
desnetzagentur anmelden wollen?

Die Staatsregierung geht davon aus, dass die Stadtwerke 
München infolge des Bürgerentscheids vom 05.11.2017 die 
endgültige Stilllegung von Block 2 des Kraftwerks München-
Nord anzeigen werden. Darüber hinaus ist die Stilllegung 
eines Kohlekessels der Erlanger Stadtwerke bis 2021 zu 
erwarten.

4.  Welche Kohlekraftwerke mit welcher Leistung wur-
den in Bayern seit 2010 stillgelegt?

2010 gab es in Bayern elf Anlagen zur Stromerzeugung aus 
Steinkohle, 2016 noch acht. Angaben zu einzelnen stillge-
legten Kraftwerken und deren Leistungen liegen nicht vor.

5.  Wurden bayerische Kohlekraftwerke durch Über-
tragungsnetzbetreiber zum Redispatchbetrieb auf-
gefordert und, wenn ja, welche Strommengen wur-
den in den einzelnen Jahren seit 2010 aufgrund 
von Redispatchanforderungen durch bayerische 
Kohlekraftwerke produziert?

Es liegen Daten für die Jahre 2014 bis 2016 vor. Es sind 
nur die Abrufe enthalten, die sich dem Energieträger Kohle 
zurechnen lassen.

2014: 129 Gigawatt-
stunden (GWh) 2015: 230 GWh 2016: 105 GWh
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6.  Welche Kohlekraftwerke in Bayern sind nach Ein-
schätzung der Staatsregierung Grundlastkraftwer-
ke?

Steinkohlekraftwerke werden klassischerweise kostenbe-
dingt zur Abdeckung der Mittellast eingesetzt und sind daher 
keine Grundlastkraftwerke.

7.  Mit welcher installierten Leistung und mit welcher 
Stromproduktion aus bayerischen Kohlekraftwer-
ken rechnet die Staatsregierung in den Jahren 
2023 bzw. 2028?

Neben politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
wird die Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken auch stark 
von der Brennstoffpreisentwicklung, auch konkurrierender 

Energieträger, sowie politischen Rahmenbedingungen wie 
dem CO2-Emissionshandel und der Förderung erneuerba-
rer Energien beeinflusst. Eine quantitative Prognose ist da-
her nicht möglich.

8.  Wie hoch sind die Kapazitätsanteile der einzelnen 
bayerischen Kohlekraftwerke, die aufgrund von 
Wärmelieferungen bei Überangebot im Stromnetz 
nicht kurzfristig abschaltbar sind (sog. Must-run-
Kapazitäten)?

Alle bayerischen Kohlekraftwerke werden in Kraft-Wärme-
Kopplung betrieben, sodass sie aufgrund von Wärmeliefe-
rungsverpflichtungen im Regelfall mit einer (witterungsab-
hängigen) Mindestleistung betrieben werden müssen.


